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A N FRA G E 

der Abgeordneten Strob 1, Dr. Keppe lmü ller, {VaaJi' f~ 
und Genossen 
an die Bundesministerin für Ul11'I"Ie lt, Jugend und Famil ie 
betreffend die Vollziehung der Wasserrechtsgesetznovelle 1990 

Für die in der Wasserrechtsgesetznovelle vorgesehenen zusätzlich notwendi
gen Reinigungsstufen zur Phosphat-, Stickstoff- und Nitratentfernung wird 
in den nSchsten 10 Jahren für die in Österreich bestehenden 918 
Kläranlagen ein Finanzbedarf von ca. 35 Mrd. S erforderlich sein. 

Für undichte Kanäle im gesamten Bundesgebiet ist für den gleichen Zeitraum 
nach Aussagen der Fachleute ein Finanzbedarf von weiteren 100 bis 
200 Mrd. S erforderlich. 

Für den Bau von neuen Kläranlagen und Kanälen werden ebenfalls 100 Mrd. S 
benötigt. 

Der gesamte Finanzbedarf wird daher in den nächsten 10 Jahren bei ca. 240 
bis 250 Mrd. S liegen. 

Dem Wasserwirtschaftsfonds stehen derzeit jährlich ca. 12 Mrd. zur Verfü
gung. 

Im Jahresdurchschnitt ergibt sich nach dem neuen Wasserrechtsgesetz hinge
gen ein Jahresbedarf von ca. 25 Mrd. 

Die Abgeordneten richten daher an ::Jle Bundesministerin für Ul11'I"Ielt, Jugend 
und Familie nachstehende 
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A n fra g e: 

1. Ist eine Aufstockung des notwendig werdenden Finanzbedarfs des Wasser
wirtschaftsfonds vorgesehen und in welcher Höhe? 

2. Bleiben die derzeitigen Förderungsrichtlinien aufrecht oder ist eine 
Änderung zu erwarten? 
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